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DE 1  DE 

ANHANG I 

Im Rahmen des Programms werden voraussichtlich folgende Kosten von gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 515/97 durchgeführten Maßnahmen finanziert werden: 

a) sämtliche Kosten für die Einrichtung und Wartung der permanenten 

technischen Infrastruktur, durch die den Mitgliedstaaten logistische, 

bürotechnische und Informatikunterstützung für die Koordinierung von 

gemeinsamen Zollaktionen und anderen operativen Tätigkeiten zur Verfügung 

gestellt wird, 

b) Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten sowie gegebenenfalls 

etwaiger sonstiger Vergütungen von Vertretern der Mitgliedstaaten (sowie 

gegebenenfalls von Drittländern), die an den Gemeinschaftsmissionen oder den 

gemeinsamen Zollaktionen, die durch die oder gemeinsam mit der 

Kommission durchgeführt werden, an Schulungen und Ad-hoc-

Zusammenkünften oder an den durch die oder gemeinsam mit der Kommission 

geplanten und von den Mitgliedstaaten durchgeführten Vorbereitungs- oder 

Evaluierungssitzungen zu verwaltungsrechtlichen Untersuchungen oder 

operativen Maßnahmen teilnehmen, 

c) die Kosten für Erwerb, Erforschung, Entwicklung und Wartung der 

Informatikinfrastruktur (Hardware), der Software, der besonderen 

Netzverbindungen und der damit verbundenen Produktions-, Unterstützungs- 

und Einweisungsdienste im Hinblick auf die Durchführung der in der 

Verordnung (EG) Nr. 515/97 vorgesehenen Maßnahmen und insbesondere auf 

die Betrugsverhütung und -bekämpfung, 

d) die Kosten für die Bereitstellung von Informationen und ähnlichen 

Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu Informationen, Daten und 

Datenquellen im Hinblick auf die Durchführung der in der Verordnung (EG) 

Nr. 515/97 vorgesehenen Maßnahmen und insbesondere auf die 

Betrugsverhütung und -bekämpfung, 

e) die Kosten für den Einsatz des Zollinformationssystems gemäß den 

nach Artikel 87 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

erlassenen Instrumenten und insbesondere gemäß dem Beschluss 2009/917/JI 

über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich, sofern diese 

Instrumente vorsehen, dass diese Kosten zulasten des Gesamthaushaltsplans 

der Union gehen, 

f)  die Kosten für Erwerb, Erforschung, Entwicklung und Wartung der 

unionseigenen Komponenten des für die Zwecke von Buchstabe c verwendeten 

gemeinsamen Kommunikationsnetzes.  
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ANHANG II 

INDIKATOREN FÜR DIE ÜBERWACHUNG DES PROGRAMMS 

 

Das Programm wird auf der Grundlage von mehreren Indikatoren, mit denen gemessen wird, 

inwieweit das allgemeine Ziel und die spezifischen Ziele des Programms verwirklicht 

wurden, genau überwacht, auch um die Verwaltungslasten und -kosten möglichst gering zu 

halten. Zu diesem Zweck werden Angaben zu folgenden Indikatoren erhoben: 

Spezifisches Ziel Nr. 1: Verhütung und Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 

gegen die finanziellen Interessen der Union gerichteten rechtswidrigen Handlungen 

Indikator 1: Unterstützung für die Verhütung und Bekämpfung von Betrug, 

Korruption und sonstigen gegen die finanziellen Interessen der Union gerichteten 

rechtswidrigen Handlungen, gemessen 

1.1. an der Zufriedenheit mit den im Rahmen des Programms organisierten und 

(ko)finanzierten Tätigkeiten 

1.2. am prozentualen Anteil der Mitgliedstaaten, die alljährlich im Rahmen des 

Programms Unterstützung erhalten, an der Gesamtzahl aller Mitgliedstaaten 

 

Spezifisches Ziel Nr. 2: Unterstützung für die Meldung von Unregelmäßigkeiten 

(einschließlich Betrugsdelikten) bei der gemeinsamen Mittelverwaltung und der 

Heranführungshilfe 

Indikator 2: Zufriedenheit der Nutzer mit dem Berichterstattungssystem für 

Unregelmäßigkeiten (Irregularity Management System, IMS) 

 

Spezifisches Ziel Nr. 3: Bereitstellung von Werkzeugen für den Informationsaustausch und 

die Unterstützung von operativen Tätigkeiten auf dem Gebiet der gegenseitigen Amtshilfe in 

Zollsachen 

Indikator 3: Zahl der zur Verfügung gestellten Amtshilfeinformationen und Zahl der 

unterstützten Tätigkeiten im Zusammenhang mit der gegenseitigen Amtshilfe 

 


